
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 28. Januar 2009

151. Finanzausgleichsgesetz, Änderung

Die Direktion der Justiz und des Innern unterbreitet mit Antrag vom 
2. Dezember 2008 eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, Fristen-
verlängerung, Sonderlastenausgleich. Der Regierungsrat zieht den An-
trag in Beratung und verabschiedet ihn zuhanden des Kantonsrates
(siehe Amtsblatt, Textteil, Seite 311; Vorlage 4583).

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:
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